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Einladung 
 

Stadt Erlangen 

Sportausschuss, Sportbeirat 
1. Sitzung      Dienstag,  08.02.2022      17:00 Uhr       
Großer Saal der Heinrich-Lades-Halle 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  17:00 Uhr  

 
1. Aktuelles Thema Sportbeirat 

 

 

 

2. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

2.1. Mitteilung zur Kenntnis zum Stellenplan 2022 

 

113/043/2022 

 

2.2. Aktueller Bearbeitungsstand Fraktionsanträge 

 

52/071/2022 

 

2.3. Aktueller Sachstand zum Nutzungskonzept BBGZ 

 

52/067/2022 

 

2.4. Veranstaltungstermine Amt 52 im Jahr 2022 

 

52/070/2022 

 

3. Aktueller Sachstand Projekt Seniorengesundheit 

 

52/066/2022 

 

4. Sicherheitskonzept Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher 

 

52/069/2022 

 

5. Fraktionsantrag CSU 236/2021 Erweiterung Dechsendorfer Weiher 

 

52/065/2022 

 

6. LED Lichtanlage Hartplatz Tennenlohe 

 

52/068/2022 

 

7. Anfragen 

 

 

 

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
Im Sitzungsraum gilt grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, auch am 
eigenen Sitzplatz. Der Zutritt zu den Sitzungen wird nur unter Vorlage eines 
entsprechenden 3G+-Nachweises (geimpft, genesen oder aktuell mit PCR-Test getestet) 
gewährt. 
Bitte führen Sie deshalb stets einen geeigneten Nachweis bei sich und zeigen diesen beim 
Einlass vor. 
Bitte beachten Sie außerdem die jeweils aktuell geltenden Hygienevorschriften in Bezug auf 
die Corona-Pandemie. 
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Die Anzahl der Besucher ist aufgrund der einzuhaltenden Abstandsflächen des Sitzungs-
raumes begrenzt. 
Bitte kommen Sie daher rechtzeitig zur Sitzung. 

 

Eine hybride Teilnahme an der Sitzung ist möglich.  

 

Erlangen, den 2. Februar 2022 

STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Florian Janik 
Oberbürgermeister 

 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/113 Personal- und Organisationsamt 113/043/2022 
 

Mitteilung zur Kenntnis zum Stellenplan 2022 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportbeirat 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Liste in der Anlage dient nachträglich zur Kenntnis.  
Auf der Liste sind nochmals alle Anträge der Ämter mit Ausnahme der Stellenwertänderungen zum 
Stellenplan 2022 vollständig dargestellt. Nur die farblich/dunkelgrau markierten Anträge wurden 
vom Stadtrat beschlossen.  
 
 
Anlagen: Stellenplan 2022/Liste A 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  2.1Ö  2.1
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Übersicht über Änderungen und Ergänzungen zum Stellenplan 2022

Referat OBM: 

Amt 14/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Kassenprüfung 

Referat I: 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Kraftfahrer*in 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 3,0-Volumen; Mülllader*in 

Amt 37/Neuschaffung in Höhe von 0,25-Volumen; Verwaltungskraft 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachgebietsleitung 

Amt 52/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Sachgebietsleitung 

Amt 37/Neuschaffung mit kw 30.06.2027 in Höhe von 1,0-Volumen; Katastrophenschutz 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Klimaschutz/Nachhaltigkeit 

Referat II: 

Amt 20/Neuschaffung in Höhe von 0,75-Volumen; Systemverwaltung NSK 

Amt 23/Neuschaffung mit kw 31.12.2030 in Höhe von 0,5-Volumen; Grundstücksverkehr 

Ref. II/Neuschaffung in Höhe von 0,1-Volumen; Beteiligungsmanagement 

Amt 20/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Buchhaltung Zahlungsverkehr 

Referat III: 

Amt /Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5-Volumen; Submission 

Amt 30/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Datenschutz 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sichere elektronische Kommunikation 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Personalwirtschaft 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Personalentwicklung/Gesundheit 

Amt 30/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Zentrale Vergabestelle 

Amt 33/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Führerscheinwesen 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; IT-Koordination Assistenz 

Amt 34/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Personenstandswesen 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; IT-Administration 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Administration Bayernportal 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Masterplan 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Administration eLearningplattform 

Amt 33/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Ausländerrecht 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Digitale Prozesse 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Prozessmanagement 

Amt 17/Neuschaffung mit kw 30.06.2025 in Höhe von 0,5-Volumen; DMS Workflow 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Führung in Teilzeit  

Ö  2.1Ö  2.1
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Referat IV: 

Referat IV/Stelleneinzug in Höhe von 1,0-Volumen; Bildungskoordination Neuzugewanderte 

Amt 51/Stelleneinzug in Höhe von 1,0-Volumen; Pädagogische Qualitätsbegleitung 

Amt 40 W/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0-Volumen; Lehrkraft 

Amt 43/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5-Volumen; Sachbearbeitung Integration 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,256-Volumen; Schwangerschaftsberatung 

Amt 51/Neuschaffung mit kw 31.12.37 in Höhe von 0,25-Volumen; Alkoholprävention 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 1,0-Volumen; Leitungsassistenz Spiel-, Lernstuben 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 1,0-Volumen; Mittagsversorgungskraft 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 0,6-Volumen; Suchtberatung 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 1,0-Volumen; Leitungsassistenz Kita 

Amt 51/Neuschaffung mit kw i. Höhe v. 0,167-Vol.; Projektkoordinator*in Personalgewinnung 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,75-Volumen; Verwaltungskraft 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Fachdienst Integrative Plätze 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 1,6-Volumen; Bürgerkulturbüro Verwaltung 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 1,4-Volumen; Bürgerkulturbüro Administration 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Bürgerkulturbüro Veranstaltungstechnik 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; BBGZ; Leitung Kita 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,218-Volumen; BBGZ Spielstube; Leitung 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 4,0-Volumen; Modellprojekt – Erzieher*in 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,65-Volumen; Modellprojekt – Mittagsversorgungskraft 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Haus für Kinder; Leitung  

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Haus für Kinder; ständige Vertretung  

Amt 40/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; IT-Koordination 

Amt 41/Neuschaffung mit kw 30.06.25 i. Höhe v. 0,5-Volumen; Projektsteuerung Infrastruktur 

Amt 45/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Archivinformatiker*in 

Amt 43/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; HPM Schulkooperationen 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Abteilungsleitung 

Amt 40 M/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Schulsekretär*in 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Jugendsozialarbeit Realschule 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,25-Volumen; Jugendsozialarbeit Grundschule 

Amt 42/Neuschaffung in Höhe von 0,77-Volumen; Zahlungsverkehr 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Betreuungsstelle 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Sachbearbeitung Pädagogik 

Amt 40/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Technisches Ausstattungsmanagement 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Sachbearbeitung Verwaltung 
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Referat V: 

Amt 55/Neuschaffung in Höhe v. 89,168-Vol. u. Std.entsperrung v. 0,294; GGFA AöR 

Amt 50/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; EOF-Subjektförderung  

Amt 55/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; SGB II 

Amt 50/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Koordination Erlangen Pass 

 

 

Referat VI: 

Amt 63/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Grundstücksentwässerung 

Amt 63/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Baubezirke 

Amt 63/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Planannahmestelle 

Amt 66/Neuschaffung mit kw 30.06.32 in Höhe von 1,0-Volumen; Ingenieur*in StUB 

Amt 24/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Technik  

Amt 24/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5-Volumen; Scanzentrum 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Objektverwaltung 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Photovoltaik auf städt. Gebäuden 

Ref. VI/Neuschaffung mit kw 30.06.32 i. Höhe v. 1,0-Vol.; Stadtplaner*in Großparkplatz 

Amt 61/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Zukunftsplan Fahrradstadt 

Amt 61/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Verwaltung Radverkehr 

Amt 66/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Vorarbeiter*in 

Amt 66/Neuschaffung in Höhe von 2 ,0-Volumen; Facharbeiter*in 

Amt 66/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Helfer*in 

Amt 61/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Verkehrsplaner*in ÖPNV 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Scanzentrum 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Scanarbeiten f. elektr. Rechnungsworkflow 

 

Referat VII: 

EBE/Neuschaffung in Höhe von 1,5-Volumen; Reinigungskraft 

Referat VII/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Geschäftszimmerkraft 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Projektkoordination Klimaschutz 

Amt 39/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Verwaltung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Bodenschutzrecht 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Energieberatung Schwerpunkt Gebäude 

Amt 39/Neuschaffung mit kw 30.06.24 i Höhe v. 1,0-Vol.; Lebensmittelüberwachung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Energieberatung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Biodiversitätsberatung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Stelle Wasserwirtschaft/Starkregen 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52  52/071/2022 
 

Aktueller Bearbeitungsstand Fraktionsanträge 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportbeirat 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  
Sportausschuss 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Siehe Anlage 
 
 
Anlagen: Bearbeitungsstand Fraktionsanträge 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  2.2Ö  2.2
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Antrag 
Nummer

Datum Antragsteller/in Fraktion/ 
Partei

Betreff Zuständigkeit Status

073/2019 13.05.2019 CSU StR*innen CSU
Bessere Flächenabdeckung mit 
Defibrillatoren im Stadtgebiet

I/52 In Bearbeitung

442/2020 17.12.2020
Stadtteilbeirat 
Büchenbach

Priorisierte Sportentwicklungsplanung 
in Büchenbach

I/52 In Bearbeitung

405/2021 22.12.2021 Jugendparlament Einrichtung von Beachvoleyballfelder I/52 In Bearbeitung

Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge im Sportausschuss zum 08.02.2022

Ö  2.2Ö  2.2
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt 52 52/067/2022 
 

Aktueller Sachstand zum Nutzungskonzept BBGZ 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportbeirat 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  
Sportausschuss 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Interner Projektauftrag Nutzungskonzept BBGZ (TK Projekt) 
 
Mit dem Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße entsteht 
im Erlanger Südosten neuer Raum für Begegnung und Bewegung. Das BBGZ besteht aus drei 
Gebäudeteilen: Die Gerd-Lohwasser-Halle vereint in Zukunft eine Vierfelder-Halle mit rund 1.000 
Zuschauerplätzen und weitere Mehrzweck-, Bewegungs- und Gymnastikräume unter einem Dach. 
Daneben schließt sich mit der Sparkassen Bergwelt des Deutschen Alpenvereins (DAV) ein Klet-
terzentrum an, welches sich bereits in Betrieb befindet. Zudem entsteht ein neues Familienzentrum 
des Stadtjugendamts.  
 
Geeignete Räume für sportliche Aktivitäten, gesundheitsförderliche Angebote und sonstige Grup-
pentreffen werden im Stadtgebiet stark nachgefragt. Im Rahmen eines Projektes erarbeitet das 
Amt für Sport und Gesundheitsförderung ein Konzept für die Nutzung der neu entstehenden Flä-
chen im BBGZ, v.a. in der Gerd-Lohwasser-Halle. Die Techniker Krankenkasse fördert die Ent-
wicklung des Nutzungskonzepts im Zeitraum Oktober 2020 bis September 2022. Die Stadt erbringt 
den erforderlichen Eigenanteil. Das fertige Nutzungskonzept soll Eckpunkte zu den organisatori-
schen Rahmenbedingungen der Nutzung im Hinblick auf Belegungsfragen und personelle Verant-
wortlichkeiten enthalten. Zudem orientiert sich das Nutzungskonzept an den Bedarfen der Bürge-
rinnen und Bürger im umliegenden Gebiet. 
 
1. Aktueller Sachstand 
Eine Steuerungsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Fachämter 
sowie umliegender Einrichtungen begleitet die Konzeptentwicklung. Bisher wurde im Projekt eine 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Räumlichkeiten vorgenommen. Zudem wurde anhand vor-
handener statistischer Daten die Bedarfslage der umliegenden statistischen Bezirke im Hinblick 
auf Bewegung und Gesundheit analysiert. Ebenso wurden bereits vorhandene Angebote in den 
Bereichen Bewegung und Gesundheitsförderung sowie weitere Initiativen im Umfeld des BBGZ 
gesammelt. Auf dieser Grundlage hat die Steuerungsgruppe Ideen für adressatenspezifische und 
niedrigschwellige Angebotsformate im BBGZ entwickelt. 
 
2. Nächste Schritte 
Mit der Eröffnung der Gerd-Lohwasser-Halle wird aktuell zum Jahresanfang 2023 gerechnet. 
Bis dahin werden die Ideensammlung für Angebotsformate und die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen konkretisiert. Bei der Priorisierung werden verschiedene Nutzergruppen sowie Bürge-
rinnen und Bürger einbezogen. 
 

Ö  2.3Ö  2.3
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III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt 52 52/070/2022 
 

Veranstaltungstermine Amt 52 im Jahr 2022 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportbeirat 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  
Sportausschuss 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Folgende Veranstaltungstermine sind vorbehaltlich der Entwicklung der Corona-Pandemie für das 
Jahr 2022 geplant: 
 
01.05.2022  Erlanger Rädli 
15.07.2022 Sommernachtsfest (Arbeitstitel) 
16.07.2022 Empfang 50 Jahre Sportamt Erlangen / 100 Jahre Sportverband  
17.07.2022 Sport- und Spielfest 
17.-24.07.2022 Rennradfahrt nach Bozen und sportl. Austausch mit der Partnerstadt 
Winter 22/23 Städtische Ehrung von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern 
 
 
 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  2.4Ö  2.4
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung 52/066/2022 
 

Aktueller Sachstand Projekt Seniorengesundheit 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Sportbeirat 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  
Sportausschuss 08.02.2022 Ö Kenntnisnahme  
Sozial- und Gesundheitsausschuss 06.04.2022 Ö Kenntnisnahme  
Sozialbeirat 06.04.2022 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Im August 2021 startete das Projekt „Gesund älter werden in Büchenbach-Nord“ im Amt für Sport 
und Gesundheitsförderung mit dem Ziel, binnen vier Jahren das Älterwerden in Büchenbach-Nord 
gesünder zu gestalten. Gefördert vom GKV-Bündnis für Gesundheit richtet sich das Projekt vor-
nehmlich an über 65-jährige Büchenbacher und Büchenbacherinnen, die selbständig wohnen und 
bisher wenige Berührungspunkte zu Angeboten im Stadtteil haben, weil sie eine oder mehrere 
Einschränkungen haben (z. B. in der Mobilität, in der deutschen Sprache, chronische Erkrankung, 
wenig soziale Kontakte, geringes Einkommen). 

 
Drei Elemente sind in Planung: 

 
1. Erstellung eines altersgerechten, haptisch und optisch ansprechenden Stadtteilplans Büchen-
bach GESUNDHEIT, der Älteren eine Übersicht vorhandener Angebote rund um die Themen Ge-
sundheitsversorgung und -förderung in Büchenbach gibt. 

 
2. Um die Bedarfe auch derer zu treffen, die bisher nicht an Beteiligungsformaten teilnahmen, wird 
eine Bedarfserhebung geplant und umgesetzt, die neue Zugangswege im Stadtteil erprobt. Dazu 
werden kostenlose E-Rikscha-Fahrten im Stadtteil angeboten. Geschulte E-Rikscha-Pilot*innen 
bieten die Fahrt dort an, wo die Älteren sind, bspw. vor dem Supermarkt, vor der Arztpraxis. Mit 
dem Stadtteilplan Büchenbach GESUNDHEIT in der Hand sind sie Ansprechpartner*innen für Be-
darfe, Wünsche, Ideen. Der Mobilitätsgewinn kann darüber hinaus zu einem erweiterten Radius 
motivieren. 

 
3. Auf Basis der aus Punkt 2 ermittelten Bedarfe werden daraufhin eine oder mehrere gesundheits-
förderliche/n Maßnahme/n partizipativ geplant, umgesetzt und nachhaltig verankert, so dass die 
Projektergebnisse aus Büchenbach-Nord in einem weiteren Schritt angepasst und auf andere 
Stadtteile Erlangens ausgeweitet werden können. 
 
Zur fachlichen Begleitung des Projektes hat sich eine Steuerungsrunde konstituiert, die sich aus 
Vertreter*innen verschiedener Ämter und Einrichtungen zusammensetzt. Aktuell erarbeitet die Pro-
jektkoordination mit Partner*innen den Stadtteilplan Büchenbach GESUNDHEIT und konzipiert die 
Bedarfsanalyse. 
 
 
 

Ö  3Ö  3
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III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt 52 52/069/2022 
 

Sicherheitskonzept Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 08.02.2022 Ö Empfehlung  

Sportausschuss 08.02.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 30 
 
 

I. Antrag 
 
Das Sicherheitskonzept für das Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher (Anlage) wird be-
schlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Für sämtliche Bereiche des Naherholungsgebiets Dechsendorfer Weiher wird eine Gefährdungs-
beurteilung vorgenommen.  
Gleichzeitig erfolgt eine Einstufung des Badegewässers als „Badestelle“. 
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Durch eine Verschriftlichung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung mit Festlegung ent-
sprechender Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen ist beabsichtigt, möglichst umfassend Gefähr-
dungen im Naherholungsgebiet auszuschließen. 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Beschluss des Sicherheitskonzepts und Beachtung/Umsetzung durch die Verwaltung. 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  

X   nein  
 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 

Ö  4Ö  4
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*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

X   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Sicherheitskonzept Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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SICHERHEITSKONZEPT FÜR DAS  
NAHERHOLUNGSGEBIET DECHSENDORFER WEIHER 
Stand: 21.01.2022 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
  1. Einführung 
 
   2. Einstufung der Bademöglichkeiten am Dechsendorfer Weiher als  
       Badestelle 
 
   3. Gefährdungsbeurteilung mit Festlegung entsprechender Schutz- und 
        Sicherheitsmaßnahmen 
 
  4. Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten durch die Stadt Erlangen 
 
   5. rechtliche Grundlagen des Konzepts 
 
   6. Anlagen 
 
   
 
  

Ö  4Ö  4
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1. Einführung 
 
Der Dechsendorfer Weiher (Große Bischofsweiher) liegt im Nordwesten der Stadt 
Erlangen. Die Wasserfläche beträgt 37ha, die Uferlänge erstreckt sich über eine 
Länge von ca. 3,8km. Es sind zwei Badebereiche vorhanden, eine Höhe Camping-
straße 80, die andere Höhe Naturbadstraße 100. An beiden Badestellen befindet 
sich auch jeweils eine Liegewiese. An den Badebereichen können jeweils Umkleide-
häuser inkl. Duschen und Toiletten genutzt werden. Zusätzlich sind zwei Außenum-
kleiden für je eine Person auf dem Gelände vorhanden. 
 
Als Freizeitaktivitäten am Dechsendorfer Weiher lädt der Rundwanderweg zum Spa-
zieren gehen oder zum Joggen ein. Am Rundwanderweg gibt es zudem eine Wan-
derschutzhütte und einen kleinen Aussichtsturm. Grillplätze befinden sich im nördli-
chen Umgriff. In unmittelbarer Nähe dazu sind ein Spielplatz und seit dem Jahr 2020 
ein Fitnessparcours errichtet worden. Weiter besteht die Möglichkeit im Dechsendor-
fer Weiher zu angeln, wofür das Amt für Sport und Gesundheitsförderung Angelkar-
ten als Jahreskarten vergibt. Ebenso ist es möglich auf dem Gewässer zu surfen und 
zu segeln. Zwei Segel- und ein Windsurfingclub befinden sich direkt am Weiher. Ein 
Bootsverleih für Tretboote ist ebenfalls vorhanden.  
 
Im Sommer finden dazu einige Konzerte an der Veranstaltungswiese (östlicher Be-
reich) statt. Diese sind Sonderveranstaltungen, für die durch die Veranstalter eigene 
Sicherheitskonzepte erstellt werden müssen.  
 
Im Winter kann in unmittelbarem Umgriff zum Giesberg auf östlicher Seite im Wald 
an einem Hang gerodelt werden. Weiterhin kann bei entsprechender Eisstärke nach 
vorheriger Prüfung und Freigabe durch das Amt für Sport und Gesundheitsförderung 
auf dem Dechsendorfer Weiher Eislaufen zugelassen werden.  
 
Entlang der Campingstraße und der Naturbadstraße können etwa 200 Parkplätze 
genutzt werden. An den beiden Badebereichen sind verpachtete Kioske vorhanden, 
im angrenzenden Bereich kann man in einigen Restaurants einkehren.  
 
Im Rahmen dieses Konzepts soll eine Einstufung des Badegewässers als „Badestel-
le“ erfolgen. Gleichzeitig wird eine Gefährdungsbeurteilung für sämtliche Bereiche 
des Naherholungsgebiets Dechsendorfer Weiher vorgenommen. 
  
Als Grundlage für die Entwicklung dieses Konzepts wurden Begehungen vor Ort 
durchgeführt, um den IST-Zustand der einzelnen Bereiche des Naherholungsgebiets 
Dechsendorfer Weiher einzuordnen. Diese Begehungen erfolgten durch 2 Mitarbeiter 
des Amts für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Erlangen. 
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2. Einstufung der Bademöglichkeiten am Dechsendorfer Weiher als Badestelle 
 
Es ist zu klären, ob die beiden Badebereiche am Dechsendorfer Weiher Naturbäder 
darstellen oder ob es sich insoweit jeweils um eine Badestelle handelt. Für den Be-
griff „Badestelle“ gibt es keine gesetzliche Definition. Bei der Einstufung als Badestel-
le richtet man sich nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Badewe-
sen. Diese sind zwar allgemein anerkannt und werden auch von der Rechtsprechung 
regelmäßig zur Beurteilung von Haftungsfragen herangezogen, sie stellen aber keine 
gesetzlichen Regelungen dar. 
 
Eine erste Einstufung der Bademöglichkeiten am Dechsendorfer Weiher ist nach ei-
ner Ortsbesichtigung am 05.08.2016 durch ein Gutachten der Deutschen Gesell-
schaft für das Badewesen GmbH erfolgt. (vgl. Anlage) Gemäß dieses Gutachtens 
sind beide Bademöglichkeiten am Dechsendorfer Weiher als Badestelle und nicht als 
Naturbad einzustufen.  
 
Nach der Nr. 3 der Richtlinie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen R 94.13 
in der Fassung August 2015 ist eine Badestelle eine jederzeit frei zugängliche Was-
serfläche eines Badegewässers,  

 deren Nutzung gestattet oder nicht untersagt ist,  
 in der üblicherweise eine große Zahl von Personen badet,  
 in der Sprungeinrichtungen, Badestege, Wasserrutschen und andere bäderty-

pische Anlagen im Wasser nicht vorhanden sind,  

und die angrenzende Landfläche.  

Diese Voraussetzungen werden von beiden Bademöglichkeiten am Dechsendorfer 
Weiher erfüllt.  
 
An beiden Badestellen wird kein Eintrittsgeld erhoben, das Gelände ist frei zugäng-
lich und es bestehen keine badespezifischen Ausbauten oder Attraktionen. Attraktio-
nen wie z. B. eine Badeinsel dürfen im Dechsendorfer Weiher nicht installiert werden. 
Das Vorhandensein von Liegewiesen, Parkplätzen, Toiletten, Duschen, Umkleideka-
binen, eines Spielplatzes, eine Beachvolleyballfeldes, einer Gastronomie, etc. ändert 
nichts an der Einstufung als Badestelle.  
 
Im Gegensatz zu einer Badestelle ist ein Naturbad gemäß Nr. 3 der Richtlinie 
R.94.12 der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen eine eindeutig begrenzte 
Anlage, die aus einer für Badezwecke geeigneten und gekennzeichneten Fläche ei-
nes Badegewässers sowie einer dieser zugeordneten Landfläche besteht. Es ist mit 
bädertypischen Ausbauten (z. B. Sprunganlage, Wasserrutsche) versehen. Diese 
Voraussetzungen sind für beide Badebereiche im Dechsendorfer Weiher nicht erfüllt.  
 
An den beiden Badebereichen gibt es einen durch Bojen abgegrenzten Schwimmer-
bereich mit einer Wassertiefe von maximal 1,80 Meter. Die Sichttiefe reicht je nach 
Wetterlage von 0,50 Meter bis zu 1,80 Meter. Es gibt zwei Bootsstege außerhalb des 
Badebereichs, wobei einer der Stege zur Vermietung von Tret- und Ruderbooten 
dient. Der zweite Steg wird lediglich saisonal aufgebaut, damit die Boote vom Segel-
club ins Wasser gelassen werden können. 
 
Gemäß der Nr. 5 der Richtlinie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen  

29
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R 94.13 sollen Badestellen nur dort zugelassen werden, wo von der Örtlichkeit (z. B. 
steile Böschung, steil abfallendes Ufer, Gegenstände unter Wasser, Schlingpflanzen) 
keine besonderen Gefahren zu erwarten sind und Naturschutz, verkehrliche Er-
schließung sowie Interessen Dritter nicht entgegenstehen. Diese Gefahren werden 
am Dechsendorfer Weiher als risikoarm eingestuft, da an beiden Badestellen das 
Ufer flach abfällt und sich im Wasser keine Schlingpflanzen befinden. Somit erlaubt 
die Stadt Erlangen an beiden Badebereichen das Baden, im übrigen Weiher herrscht 
ein Badeverbot. 
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Badestelle bei Campingstraße 80 
 

 
 
Badestelle bei Naturbadstraße 100 
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3. Gefährdungsbeurteilung mit Festlegung entsprechender Schutz- und 
    Sicherheitsmaßnahmen 
 
3.1. Gewässer 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Gefahr von Ertrin-
ken im Weiher 

hoch Einrichten von 
Badezonen in un-
gefährlichen Be-
reichen, in übri-
gen Bereichen 
Badeverbot, Bo-
jen setzen zum 
Verdeutlichen der 
Badezonen, Auf-
stellen von Hin-
weis- und Ver-
botsschildern 
(siehe Plan, Anla-
ge 1) 

Amt 52 
(Amt für Sport 
und Gesund-
heitsförderung) 

Aufbau: 
15.05. 
danach tägli-
che Kontrolle 
Abbau: 15.09. 

Gefahr von Ertrin-
ken der Badegäste 
an den ausgewie-
senen Badestellen 

gering, da Be-
schaffenheit 
risikoarm (keine 
steile Böschung 
bzw. abfallen-
des Ufer, keine 
Gegenstände 
unter Wasser, 
keine Schling-
pflanzen) 

Schilder für die 
Badezonen auf-
stellen und Bojen 
setzen als Ab-
grenzung Bade-
bereich / Bereich 
Baden verboten 
 
Wasseraufsicht 
auf Wachturm mit 
Rettungsmittel 
 
Kontrolle auf voll-
ständige und 
funktionsbereite 
Ausrüstung, Kon-
trolle auf funkti-
onsfähige Telefo-
ne, Handys 

Amt 52  
 
 
 
 
 
 
 
DLRG OV De-
chsendorf  
 
 
Amt 52 

Aufbau: 
15.05. 
danach tägli-
che Kontrolle 
Abbau: 15.09. 
 
 
 
An Wochen-
enden und 
Feiertagen 
 
Täglich 

Gefahr für Bade-
gäste von Wasser-
fahrzeugen erfasst 
zu werden 

mittel Badezonen ein-
richten mittels 
Bojen und Hin-
weisschilder 
 
Kontrolle der Ein-
haltung der Ver-
ordnung der Stadt 
Erlangen zur Re-
gelung des Ge-
meingebrauchs 

Amt 52 Aufbau: 
15.05. 
danach tägli-
che Kontrolle 
Abbau: 15.09. 
 
Nach Bedarf 
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am Großen Bi-
schofsweiher 

Gefahr eines Zu-
sammenstoßes 
von Wasserfahr-
zeugen 

mittel Kontrolle der Ein-
haltung der Ver-
ordnung der Stadt 
Erlangen zur Re-
gelung des Ge-
meingebrauchs 
am Großen Bi-
schofsweiher 

Amt 52 Nach Bedarf 

Verletzungsgefahr 
an den beiden 
Stegen, die keine 
Badestege sind 
und außerhalb der 
Badezonen liegen 

hoch  Beide Stege mit 
Schildern verse-
hen, aus denen 
eindeutig hervor-
geht, dass das 
Springen ins 
Wasser vom Steg 
aus verboten ist 

Betreiber der 
Stege (Boots-
verleih, Segel-
club) 

Tägliche Kon-
trolle 

Wasserqualität: 
Gefahr von Er-
krankungen der 
Badegäste 

mittel regelmäßige Prü-
fung und Überwa-
chung der Mess-
ergebnisse hin-
sichtlich der Was-
serqualität 

Gesundheitsamt Monatlich 
zwischen 
15.05. bis 
15.09. 

Verletzungsgefahr 
durch im Wasser 
befindliche Ge-
genstände (auch 
durch Blaualgen) 

hoch regelmäßige 
Sichtkontrolle der 
Badestelle und 
Gefahr beseitigen 
 
Bei zu vielen 
Blaualgen im 
Weiher: Badever-
bot erlassen (mit 
Beschilderung 
„Baden verboten“) 

Amt 52 Täglich zwi-
schen 15.05. 
bis 15.09. 

Verletzungsgefahr 
durch am Ufer be-
findliche Gegen-
stände und Unrat 

mittel regelmäßige 
Sichtkontrolle der 
Badestellen und 
Gefahr beseitigen 

Amt 52 Täglich  

 
3.2. Liegebereich 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Verletzungsgefahr 
durch in den Lie-
gewiesen befind-
liche Gegenstän-
de und Unrat 

mittel regelmäßige Sichtkon-
trolle der Liegewiese 
und Gefahr beseitigen 

Amt 52 Täglich  
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3.3. Umkleiden / Toiletten / Duschen / Außenduschen 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Infektionsgefahr 
durch Verunreini-
gungen 

mittel regelmäßige Reini-
gung der Umkleiden / 
Duschen / Toiletten 

beauftragte 
Reinigungsfirma 
durch Amt 52 

Täglich zwi-
schen 15.05. bis 
15.09., ansons-
ten 3x pro Wo-
che 

Verletzungsgefahr 
durch defekte 
Gegenstände 

gering regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr be-
seitigen 

Amt 52 Täglich 

 
3.4. Rundwanderweg 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Gefährdung am 
Rundwanderweg 
z. B. durch Stol-
perfallen, Biber-
schäden, einge-
wachsene Äste, 
etc. 

mittel regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr be-
seitigen 
(gilt auch für die Park-
plätze) 

Amt 52 Täglich  

Verletzungsgefahr 
durch umstürzen-
de Bäume und 
herabfallende Äs-
te 

mittel, 
bei 
Sturm 
hoch 

regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr be-
seitigen 
(gilt auch für Liege-
wiese und Parkplätze) 

EB 77 
Baumpflege 

Regelmäßig 
nach den Vor-
gaben von EB 
77 

Gefahr durch Tie-
re, z. B. freilau-
fende Hunde, wil-
de Schwäne 

mittel Schilder für Leinen-
pflicht aufstellen, 
Kontrolle der Einhal-
tung der Verordnung 
der Stadt Erlangen zur 
Regelung des Ge-
meingebrauchs am 
Großen Bischofswei-
her 
 
Besucher*innen wer-
den auf Fütterverbot 
angesprochen 
(gilt auch für den Lie-
gebereich bzw. Ge-
wässer) 
 
Schilder für Fütterver-
bot aufstellen 

Amt 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amt 52 
 
 
 
 
 
 
Amt 31 
 

Nach Bedarf 

Gefahr durch  
Eichenprozes-

gering Kontrolle des Befalls, 
Beauftragung der Be-

Amt 52 mit Mel-
dung ans Ord-

Nach Bedarf 
zwischen Juni 
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sionsspinner seitigung nungsamt bis August 
Gefährdung durch 
defekte bzw. zer-
störte Sitzbänke 

mittel regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr be-
seitigen 

Amt 52 Täglich 

Infektions- und 
Verletzungsgefahr 
durch Abfälle 

gering regelmäßige Leerung 
der Abfallbehälter, 
auch Beseitigung von 
wild entsorgtem Abfall 

Amt 52 Täglich 

Im Winter bei 
Schnee und 
Glatteis: Verlet-
zungsgefahr 
durch Stürze von 
Besucher*innen 

mittel Schilder am Rund-
wanderweg aufstellen: 
„Dieser Weg wird we-
der geräumt noch ge-
streut“  

Amt 52 Anfang Novem-
ber bis April 

 
3.5. Sport- und Spielstätten 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Unfallgefahr 
durch Einhängen, 
Quetschen, 
Schneiden usw. 
am Fitnesspar-
cours 

hoch regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr be-
seitigen durch War-
tungsfirma 

beauftragte 
Wartungsfirma 
durch Amt 52 

Vierteljährlich 

Unfallgefahr 
durch Einhängen, 
Quetschen, 
Schneiden usw. 
am Spielplatz 

hoch regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr be-
seitigen durch EB77 

EB 77, Spiel- 
platzkontrolle 

Wöchentlich 

Verletzungsgefahr 
am Rodelhang 

mittel Regelmäßige Sicht-
kontrolle auf Gegen-
stände, etc. (wenn 
Rodelhang mit 
Schnee bedeckt ist) 
 
Rodelhang abmulchen 

Amt 52 
 
 
 
 
 
beauftr. Firma 
durch Amt 52  

Im Winter nach 
Bedarf 
 
 
 
 
Jährlich, Ende 
Herbst 

Gefahr durch Er-
trinken beim Eis-
laufen 

hoch Prüfung der Eisstärke 
(Kerneis) auf mindes-
tens 20 cm 
 
Schilder aufstellen 
„Eislaufen verboten“, 
wenn der Weiher für 
das Eislaufen nicht 
freigegeben ist 

Amt 52 
 
 
 
Amt 52 

Im Winter nach 
Wetterlage, 
nach Freigabe 
tägliche Prüfung 
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3.6. Grillplätze 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Infektionsgefahr 
durch Abfälle und 
Verletzungsgefahr 
durch Gegen-
stände 

mittel regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr/Müll 
beseitigen 

Amt 52 Täglich 

 
3.7. Parkplätze 
 
Gefährdung Risiko Maßnahme Zuständigkeit Zeitintervall 
     
Verletzungsgefahr 
durch Gegen-
stände, Stolperfal-
len, etc. 

mittel regelmäßige Sichtkon-
trolle und Gefahr/Müll 
beseitigen 

Amt 52 Täglich 
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4. Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten durch die Stadt Erlangen 
 
Durch den Betrieb des Naherholungsgebietes werden durch die Stadt Erlangen  
öffentlich zugängliche Flächen geschaffen bzw. zugelassen, für die es gilt, die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten und Schäden abzuwenden, die eventuell den Be-
sucher*innen drohen. Da eine Verkehrssicherung, die jeden Unfall ausschließt, nicht 
erreichbar ist, muss nicht für alle denkbaren, entfernten Möglichkeiten eines Scha-
denseintritts Vorsorge getroffen werden. Es genügen die Vorkehrungen, die nach 
den konkreten Umständen zur Beseitigung der Gefahr erforderlich und zumutbar 
sind. Dabei sind die Maßnahmen erforderlich, die ein umsichtiger und verständiger, 
in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um 
die Gefahr von Dritten abzuwenden, wobei sich die Maßnahmen an den Sicherheits-
erwartungen des jeweiligen Verkehrs zu orientieren haben und andererseits durch 
den Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren begrenzt werden. (ständige Rechtspre-
chung vgl. dazu BGH, NJW 1985, S. 1076; NJW 1978, S. 1629).  
 
Für Badestellen, d. h. hier für beide Badebereiche am Dechsendorfer Weiher, wird 
die Verkehrssicherungspflicht durch Nr. 6.2. der Richtlinie der Deutschen Gesell-
schaft für das Badewesen R 94.13 konkretisiert. Demnach sind vom Verkehrs-
sicherungspflichtigen folgende Maßnahmen zu ergreifen: 
 

 Vorbereitungsarbeiten für die Badesaison, ggfs. Kontrolle durch  
Taucher*innen 

 Sichere Land- und Wasserflächen einschließlich der Zugangswege 
 Regelmäßige Kontrolle der Land- und Wasserflächen einschließlich der Zu-

gangswege sowie von Einbauten und Einrichtungen zur Überprüfung von Ge-
fahrenstellen während der Badesaison 

 Sauber halten der Badestelle 
 Badeinformationen für die Nutzer*innen und Hinweisschilder 
 Überprüfung der Standorte von Wasserrettungstürmen und deren Sichtver-

hältnisse auf ihre Eignung hin 
 Wartung und Pflege der Rettungsgeräte und ggfs. des Rettungsbootes und 

Herstellen der Einsatzbereitschaft sowie Sorge für die notwendigen Einwei-
sungen 

 Aufstellen ausreichender Informations- und Sicherheitsschilder- bzw. –flaggen 
 Einsatz von Funkgeräten, Handys o. ä. zur besseren Verständigung unterei-

nander und Information im Notfall, wenn ein Wasserrettungsdienst eingerichtet 
worden ist 

 Ggf. Kontrolle des Einhaltens von Verträgen, z. B. Wasserrettungsdienst, Ein-
satzverträge, Kioskpächter*innen 

 
Daneben hat der Verkehrssicherungspflichtige eine entsprechende Organisation zur 
Erfüllung seiner Aufgaben aufzubauen und vorzuhalten. Die ordnungsgemäße Auf-
gabenerfüllung ist zu dokumentieren.  

All diese erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen wurden durch die Stadt Er-
langen bereits umgesetzt. Zudem wurde für den Dechsendorfer Weiher ein Kontroll-
bericht erstellt. Dieser ist am Dechsendorfer Weiher hinterlegt und wird täglich durch 
das Personal der Stadt Erlangen vor Ort geprüft. Evtl. Mängel werden schriftlich fest-
gehalten und vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung behoben bzw. in Auftrag 
gegeben. 
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An den Zuwegungen und um die Badestelle herum sind zudem DIN-gerechte Schil-
der aufzustellen (vgl. Nr. 6.2. der Richtlinie R 94.13), die deutlich machen, dass das 
Baden an dieser Stelle auf eigene Gefahr geschieht bzw. über die Begrenzung hin-
aus Lebensgefahr besteht. Solche Schilder hat die Stadt Erlangen aufgestellt. 

Es muss grundsätzlich an Land und im Wasser deutlich werden, wo die Badestelle 
beginnt und wo sie endet. Diesem Erfordernis wird die Stadt Erlangen dadurch ge-
recht, indem im Wasser die Begrenzung im Wasser durch Bojen oder Schwimmlei-
nen erfolgt. Eine Abgrenzung der Nutzungsbereiche für Nichtschwimmer und 
Schwimmer ist nicht erforderlich. Ein Nichtschwimmerbereich ist am Dechsendorfer 
Weiher nicht vorhanden. 
 
Außerhalb der Badestellen befinden sich im Dechsendorfer Weiher zwei Stege. Da 
es sich bei den beiden Stegen nicht um Badestege handelt, muss hier jeweils eine 
Beschilderung mit Text und Piktogrammen erfolgen, aus der eindeutig hervorgeht, 
dass das Springen ins Wasser vom Steg aus verboten ist. Da beide Stege aus-
schließlich zur Vermietung von Tret- und Ruderbooten bzw. zum ins Wasserlassen 
von Booten genutzt werden, wird die Stadt Erlangen die Betreiber der Stege (Boots-
verleih und Segelclub) schriftlich auffordern, die Stege entsprechend zu beschildern 
und die Einhaltung zu kontrollieren.  
 
An beiden Badestellen ist grundsätzlich keine Beaufsichtigung des Badebetriebs 
(Wasseraufsicht) durch die Stadt Erlangen erforderlich. Eine Badeaufsicht wäre nur 
bei Naturbädern erforderlich (Nr. 6 der Richtlinie der Deutschen Gesellschaft für das 
Badewesen R 94.12) und diese liegen wie unter Punkt 2 aufgeführt am Dechsendor-
fer Weiher nicht vor. 
 
Auch wenn eine Badeaufsicht nicht verpflichtend notwendig ist, wird eine Beaufsich-
tigung an Wochenenden und an Feiertagen im Zeitraum vom 15. Mai bis 15. Sep-
tember von der DRLG OV Dechsendorf e. V. übernommen.  
(Vereinbarung zwischen der Stadt Erlangen und der DLRG OV Dechsendorf e. V. 
vom 28.10.1982 für die Bereitstellung einer Einsatzgruppe für die jeweilige Bade- 
bzw. Eislaufsaison, siehe Anlage) 
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5. rechtliche Grundlagen des Konzepts 
 

 DGfdB R 94.13 Verkehrssicherungspflicht an Badestellen an Gewässern 
 DGfdB R 94.14 Verkehrssicherungspflicht und Aufsichtspflicht in öffentlichen 

Naturbädern während des Badebetriebes 
 Richtlinie 2006/7/EG 
 BayBadeGewV 
 Infektionsschutzgesetz 
 Arbeitsschutzgesetz 
 Verordnung der Stadt Erlangen zur Regelung des Gemeingebrauchs am Gro-

ßen Bischofsweiher (Dechsendorfer Weiher) 
 Allgemeine Bedingungen für die Benutzung des Erholungsgebiets Dechsen-

dorfer Weiher 
 
 
 
6. Anlagen 
 

 Lageplan 
 Gutachtliche Stellungnahme Naturbad oder Badestelle – „Dechsendorfer Wei-

her“ von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen GmbH von Septem-
ber 2016 

 Vereinbarung zwischen der Stadt Erlangen und der DLRG OV Dechsendorfer 
e. V. vom 28.10.1982 für die Bereitstellung einer Einsatzgruppe für die jeweili-
ge Bade- bzw. Eislaufsaison 

 Kontrollbericht für den Dechsendorfer Weiher 
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Anlage 1  
 
Lageplan gemäß § 1 der Verordnung der Stadt Erlangen zur Regelung des Ge-
meingebrauchs am Großen Bischofsweiher  
(Dechsendorfer Weiher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone 1:  In dieser Zone ist nur das Baden erlaubt. 
 
Zone 2: In dieser Zone ist das Baden und das Befahren mit Booten untersagt. 
 
Zone 3: In dieser Zone ist das Baden verboten. 
 
 
Für die Umsetzung der Zoneneinteilung am Dechsendorfer Weiher werden während 
der Badesaison zwischen 15.05. bis 15.09. eines jeden Jahres die Badezonen an 
den jeweiligen Stellen gekennzeichnet. Für beide Badestellen werden Bojen im Was-
ser gesetzt. Im Uferbereich ist mittels Piktogrammen ersichtlich, wo das Baden er-
laubt ist und wo dies verboten ist. Weiter sind die verschiedenen Zonen in den 
Schaukästen an beiden Badestellen ausgehängt. 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt für Sport und 

Gesundheitsförderung 
52/065/2022 

 

Fraktionsantrag CSU 236/2021 Erweiterung Dechsendorfer Weiher 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 08.02.2022 Ö Empfehlung  

Sportausschuss 08.02.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Bereich des Südufers des Dechsendorfer Weihers 
weitere Sitzmöglichkeiten zu schaffen, dazu gehört auch das Aufstellen von Parkliegen. 
Die Installation eines Spielfloßes wird noch geprüft und in Abhängigkeit des Ergebnisses 
ggf. weiterverfolgt. 
Der Antrag 236/2021 der CSU gilt hiermit als bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Eine Aufwertung des Naherholungsgebietes erfolgt schrittweise und soll fortgesetzt werden. 
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Eine Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit kann durch Verbesserung der Sitzmöglichkeiten in unter-
schiedlichen Ausprägungen erfolgen. Auch über eine Verbesserung der Freizeitaktivitäten kann 
eine Aufwertung des Naherholungsgebietes erfolgen. 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Im vergangenen Jahr wurden insbesondere auf der Nordseite neue Sitzbänke und Tische u.a. an 
den Grillstellen errichtet. Für das Jahr 2022 wird Amt 52 eine Anzahl von 16 neuer Bänke sowie  
16 Mülleimer im Südbereich des Dechsendorfer Weiher aufstellen und installieren. Eine Einschät-
zung, ob dann noch weitere Sitzsteine notwendig sind, erfolgt nach der Aufstellung der Bänke. 
Bereits im Jahr 2021 wurden zu den bestehenden 5 Sitzsteinen weitere 10 Sitzsteine zusätzlich 
bereitgestellt, für die es zum Teil schwierig war geeignete Plätze zu finden.  
 
Das Aufstellen von Parkliegen ist auf der Südseite im Bereich der Liegewiese sinnvoll. Auf der  
weniger einsehbaren Nordseite wird aufgrund des hohen Vandalismus von der Installation von 
Parkliegen abgesehen. 
 
Eine Errichtung einer Spielfloßanlage wirft eine Reihe von Fragen auf, die erst im Detail geprüft 
werden müssen (u.a. Verortung, Sicherheit, Wassertiefe, Beaufsichtigung, Beeinträchtigung ande-
rer Nutzungen, Einbindung anderer Fachämter, Kosten)  
 
 

Ö  5Ö  5
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4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  

X   nein  
 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: 67.412 € bei IPNr.: 551.K351 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
X  sind vorhanden auf IvP-Nr. 551.K351 

         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: CSU Antrag 236/2021  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Büro: Zimmer 1.04, Rathaus, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Die Stadträtinnen und Stadträte der CSU-Stadtratsfraktion Erlangen: 
Birgitt Aßmus, Alexandra Breun, Dr. Annika Clarner, Rosemarie Egelseer-Thurek, Dr. Kurt Höller, Harald Hüttner, 
Fraktionsvorsitzender Christian Lehrmann, Adam Neidhardt, Martin Ogiermann, Sophia Schenkel, Irina Schmitz, 

Prof. Dr. med. Rüdiger Schulz-Wendtland, Matthias Thurek, Bürgermeister Jörg Volleth, Bezirksrätin Alexandra Wunderlich 

Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.04 

91052 Erlangen 

Tel. (09131) 86-24 05 

eMail: csu@erlangen.de 

    
www.csu-stadtrat-erlangen.de 

CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Florian Janik 

Rathaus 

91052 Erlangen 

13. Oktober 2021/AB 

Antrag  
hier: Erweiterung Dechsendorfer Weiher um 

a) weitere Sitzblöcke am Südufer 
b) öffentliche Parkliegen 
c) eine Spielfloßanlage 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

wir beantragen: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, auf der Grünfläche des Südufers des Dechsen- 
dorfer Weihers weitere Sitzmöglichkeiten in Form von Sitzblöcken aus Stein zu 
schaffen. 
Des Weiteren soll die Installation von öffentlichen Parkliegen und eines Spielfloßes im 
Bereich der Liegewiese am Südufer oder im Bereich des Spielplatzes am Ostufer für 
Kinder geprüft werden. 
 
Begründung: 
In den Sommermonaten tummeln sich viele Bürger am Dechsendorfer Weiher, um dort 
die Sonnenstunden zu genießen oder zu baden. Bei mehreren persönlichen Begehun- 
gen ist uns aufgefallen, dass insbesondere am Südufer kaum Sitzmöglichkeiten auf der 
Grünfläche und um diese herum vorhanden sind. Aktuell befinden sich dort lediglich 
drei Bänke, wovon eine (nahe dem Gehweg) auf Grund der fehlenden Sitzfläche nicht 
nutzbar ist. Gerade für Senioren und Personen mit Bewegungseinschränkung ist dieser 
Zustand bedauerlich. 
Die Schaffung zusätzlicher Sitzblöcke und öffentlicher Parkliegen sowie die Installation 
eines Spielfloßes würden die Attraktivität des Dechsendorfer Weihers weiter steigern 
und der hohen Beliebtheit zum Verweilen entsprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Christian Lehrmann Sophia Schenkel 
Fraktionsvorsitzender 

 

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 

Eingang: 13.10.2021 

Antragsnr.: 236/2021 

Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 

Zust. Referat: I/52 

mit Referat:  

Ö  5Ö  5
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Anhang: 

 

 
Bild 1: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:2018_05_Havelland_Spielfloß_IMG_1918.JPG 

 

 
Bild 2 

 

 
Bild 3: https://hangsofa.com/oeffentliche-parkliegen/ 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Amt 52 52/068/2022 
 

LED Lichtanlage Hartplatz Tennenlohe 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 08.02.2022 Ö Empfehlung  

Sportausschuss 08.02.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Verwaltung wird beauftragt eine LED-Lichtanlage auf dem öffentlichen Hartplatz in  
Tennenlohe zu errichten. 
Der Antrag des Jugendparlamentes 348/2021 gilt somit als bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Verbesserung der Auslastung und Erhöhung der Nutzungszeiten des Hartplatzes in Tennenlohe 
insbesondere in den Wintermonaten 
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Errichtung einer LED-Lichtanlage auf dem Hartplatz zwischen der Grundschule und der Sportanla-
ge des SV Tennenlohe 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Aufgrund der Benutzung des Hartplatzes durch eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen bean-
tragt das Jugendparlament eine Installation einer Beleuchtung, um den Sportplatz auch in den 
Wintermonaten länger bespielen zu können. Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung hat eine 
Prüfung der Beleuchtung des Platzes durchführen lassen. Da es hierzu eine positive Rückmeldung 
gegeben hat und Haushaltsmittel für 2022 im Rahmen eines Sperrvermerkes zur Verfügung ste-
hen, wird Amt 52 eine Umsetzung nach Haushaltsgenehmigung veranlassen. 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  

X   nein  
 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
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   nein* 
 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: 25.000 € bei IPNr.: 424.K.405 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
X  sind vorhanden auf IvP-Nr. 424.K.405 
   

         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Antrag Jugendparlament 348/2021LED Lichtanlage Hartplatz Tennenlohe 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr; Di, Mi, Fr 08.00-12.00 Uhr; Do 08.00-12.00 Uhr 
Haltestelle: Neuer Markt Buslinien: 30, 30E, 201, 205, 253, 288, 289, 295 
Konten der Stadtkasse: 
Sparkasse Erlangen 
BIC/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 
IBAN 
DE79 7635 0000 0000 0000 31 

VR-Bank EHH eG 
BIC/SWIFT-Code: GENODEF1ER1 
IBAN 
DE25 7636 0033 0000 0004 00 

Flessabank Erlangen 
BIC/SWIFT-Code: FLESDEMMXXX 
IBAN 
DE03 7933 0111 0000 8800 35 

HypoVereinsbank 
BIC/SWIFT-Code: HYVEDEMM417 
IBAN 
DE84 7632 0072 0004 5366 57 

Postbank Nürnberg 
BIC/SWIFT-Code: PBNKDEFF760 
IBAN 
DE92 7601 0085 0004 7788 55 

Hinweise zur elektronischen Kommunikation unter www.erlangen.de/kommunikation 
I:\A13\13-2-OBR\Anträge (E)\2021\348.docx 

      

 
I.  

 
 
Stadt Erlangen 91051 Erlangen 
 
 

Bürgermeister- und Presseamt  
- Geschäftsführung Jugendparlament -  
 

 
Stadt Erlangen 
Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik 

- Im Hause -  
 

Gebäude: Rathausplatz 1 
Zimmer: 123 
Kontakt: Herr  Hatzold  
Telefon: 0 91 31 / 86-3121 
Telefax: 0 91 31 / 86-2213 
E-Mail: robert.hatzold@stadt.erlangen.de 
Nutzen Sie unsere Angebote im Internet: 
http://www.erlangen.de 

 
Unser Zeichen / Schreiben: Ihr Schreiben / Zeichen: Datum: 
OBM/13-1/JUPA  20. Oktober 2021 

 

Antrag des Jugendparlamentes;  
LED Lichtanlage am Hartplatz in Tennenlohe  

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
das Jugendparlament beantragt, den Hartplatz in Tennenlohe mit einer LED-Lichtanlage auszu-
statten.   
Begründung: Der Hartplatz liegt weitab der Wohnbebauung hinter der Tennenloher Grundschule 
und den Sportanlagen des SV Tennenlohe. Der Belag wurde Ende 2020 erneuert und wird seit-
dem gerne durch fußball-, handball- oder basketballspielende Jugendliche und anderen Sporttrei-
benden genutzt und erfreut sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit.  
Aufgrund der fehlenden Beleuchtung ist in den Wintermonaten eine Nutzung bis maximal zum 
späten Nachmittag möglich. Gerne würden, so wurde dem Jugendparlament berichtet, Kinder und 
Jugendliche auch in den Abendstunden den sportlichen Hobbys nachgehen.  
Das Jugendparlament unterstützt den Wunsch der Kinder und Jugendlichen.  
 
F.d.R.  
Robert Hatzold 
 

Stadt Erlangen
Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 20.10.2021 
Antragsnr.: 348/2021 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: I/52 
mit Referat:  
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